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RUNDSCHREIBEN Nr. 07/SYN/2020 
 

SICHTUNGSLEHRGANG COMEN KADER 2021 
03.09.-05.09.2020 BSFZ Südstadt (AUT) 

 
 
Trainer:  Helga ROSZIK   Gabriela DOCHEVSKA 
 
Aktive:  Jahrgänge 2006 – 2009, ausschließlich mit österr. Staatsbürgerschaft 
     
Treffpunkt:  DO, 03.09.2020 12:30h   Foyer, BSFZ Südstadt 
 
Ablauf:  DO, 03.09.2020 13.00 – 17.00h Training 
      17.00 – 17.30h Abendessen 
      17.30 – 18.30h Anti-Doping-Schulung 
 
   FR, 04.09.2020 08.00 – 11.30h Training 
      11.30 – 14.00h Mittagessen/Pause 
      14.00 – 17.00h Training 
      17.00 – 17.30h Abendessen 
 
   SA, 05.09.2020 08.00 – 11.30h Training  
 
Rückreise:  SA, 05.09.2020 11.30h  (nach dem Training) 
 
Zusätzliche Info: Die Aktiven sind nicht in der OSV Unfallversicherung erfasst. Es wird empfohlen 

eine private Sport- und Freizeitunfallversicherung abzuschließen. 
 
Unterkunft:  Bei Bedarf ist dies mit der Anmeldung bekanntzugeben. 
 
Reisekosten:  Für die gesamte Teilnahme am Lehrgang (inkl. Verpflegung) wird ein 

Selbstkostenbeitrag von € 35,-- (ohne Unterkunft) bzw. € 70,-- (mit Unterkunft) 
verrechnet. Diese werden gemeinsam mit dem Fahrtkostenzuschuss über die 
Vereine abgerechnet. 

 
Betreuungsumfang: Die Aktiven werden von 03.09.2020, 12:30h bis 05.09.2020, 11.30h von den 

o.a. Trainerinnen betreut und erklären die Erziehungsberechtigten mit der 
Anmeldung, dass für die Dauer des Lehrganges sämtliche Punkte der 
Athletenvereinbarung als anerkannt gelten. 

 
Mitzunehmen sind:  Trainingsutensilien 

Anti-Doping:  Am 03.09.2020, 17.30 Uhr findet eine Anti-Doping-Schulung statt, an 
welcher alle Aktiven verpflichtend teilnehmen müssen. 
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Anmeldung: Schriftliche Anmeldung bis 31.07.2020 unter 
synchronschwimmen@schwimmverband.at. Die Anmeldungen sind geschlossen durch 
die Vereine unter Angabe der Namen, Adressen, Emailadressen und Kontaktdaten 
(Telefonnummer) der Erziehungsberechtigten zu übersenden. 

 
Abmeldung: Abmeldungen können bis 7 Tage vor dem Lehrgang übermittelt werden. Bei später 

einlangenden Abmeldungen oder unentschuldigtem Fernbleiben wird der 
Selbstkostenanteil zu 100% vorgeschrieben. 

  
 
 

Wien, 29.06.2020 
ÖSTERREICHISCHER SCHWIMMVERBAND 

 
Walter Strahsberger, e.h.    Walter Bär, e.h. 

OSV Fachwart Synchronschwimmen   OSV Sportdirektor 
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